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find, wo es ihre Zweckbeftimmung fordert, liefern der neue Bahnhof zu Coblenz
(liche Fig. 49 [S. 591 u. 114), der eben erwähnte neue Hauptbahnhof zu Wies—
baden (fiehe die Tafel bei S. 57), der neue Bahnhof zu Metz ([iehe Fig. 23 [S. 39]
u. 115, der neue Bahnhof zu Homburg v. d. H. (Fig. 116) ulw.

A() In der Einleitung wurde bereits bemerkt, man mülfe beim Planen eines
Empfangsgebäudes darauf bedacht fein, daß die ganze Anlage erweiterungsfähig
fei. Bezüglich der Warte- und Erfrifchungsräume, einlchließlich allen Zubehörs,
wäre dies aber ausgefchlolfen, zum mindelten [ehr erlchwert, wenn man diele
Räume in der in Rede ftehenden Weile anordnen wollte.

8) Endlich geftatten es in nicht feltenen Fällen die örtlichen Verhältniffe
nicht, die letztere Anordnung durchzuführen.

152- Aus den vorftehenden Erörterungen geht hervor, daß man bei großen Bahn-
fosiggxig höfen in den meilten Fällen auf die am Anfang von Art. 151 (S. 145) angegebene

Fig. 116.

 

 

 

Empfangsgebäude des Bahnhofes zu Homburg v. d. H.
(Siehe auch Fig. 48, S. 57.)

Raumanordnung verzichten wird, ebenfo meiftens auch auf eine malerifche An-
lage und Gruppierung der verfchiedenen Räumlichkeiten; vielmehr geht man in
der Regel darauf hinaus, eine nahezu regelmäßige Gelamtanordnung zu lchaffen.
Dabei wird die Eingangshalle tunlichft in die Achfe des Empfangsgebäudes zu
liegen kommen, und die am meilten zu benutzenden Räumlichkeiten werden teils
hinter dieler, teils zu ihren beiden Seiten Platz finden.

b) Grundrißl'yl'teme für größere Empfangsgebäude.

Vom vorltehend Ausgeführten ausgehend ergeben lich, wenn man von
außergewöhnlichen örtlichen Verhältniffen abfieht, für die Empfangsgebäude
größerer Bahnhöfe die nachftehenden Sylteme der Grundrißanordnung, die bei
[ehr vielen ausgeführten Bahnhöfen zu finden find.

1) Grundrißiyftem ].

151 Bei dem in eriter Reihe vorzuführenden Grundrißfyitem befindet lich die

Léf,f„ft' Eingangshalle in der Hauptachle oder doch im mittleren Teile des Empfangs-


